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Ernennung, Vereidigung und Amtseinfiihrung des stellvertretenden
Verbandsvorsteher

AusschlieRungsgriinde nach § 22 GemO liegen fir folgende Personen vor, so dass diese an
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:
Nach § 7 Abs.1 Nr.6 der KomZG u.a. § 54 Gemeindeordnung (GemO) sinngemald fur
Zweckverbande.

Gemal § 54 Abs.1 GemO ist der stellvertretende Verbandsvorsteher nach den Vorschriften
des Landesbeamtengesetzes zu ernennen. Er wird in oOffentlicher Sitzung nach
Aushéandigung der Ernennungsurkunde vereidigt und in sein Amt eingeflhrt.

Im Falle einer Wiederwahl entfallen Vereidigung und Einfuhrung (§54 Abs. 1 Satz 3 GemO).

Hinweis zur Finanzierung:
Entfallt.

Beschlussvorschlag:
Der Verbandsvorsteher handigt dem neugewahlten stellvertretenden Verbandsvorsteher
Timo Kanzinger die Ernennungsurkunde aus Ehrenbeamter aus.



	OStatus
	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Beschluß

